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Stellenbeschrieb 

 

Funktions-Nr. 

 

Gehaltsklasse
1
 

 

Stellenbezeichnung 

Fachperson Finanzkontrolle 

Departement / Amt 

Kantonsrat / Finanzkontrolle 

Stelleninhaber/in: -- 

Pensum: 100 % 

Direkte Vorgesetzte: Leiter/-in Finanzkontrolle 

Direktunterstellte: 

 

keine 

 

Stellvertretung: vertritt: Leiter/-in Finanzkontrolle  

wird vertreten durch: Leiter/-in Finanzkontrolle  

Aufgabenstellung (allgemeine 

Zielsetzung): 

Als verwaltungsunabhängiges Kontrollorgan nach Kantonsverfassung (KV) 

Art. 96 Abs. 4 prüft die Finanzkontrolle, ob der Finanzhaushalt gesetzmäs-

sig geführt wird. Als unabhängiges Fachorgan für die Finanzaufsicht des 

Kantonsrates (KR) ist sie in ihrer Tätigkeit nur Verfassung und Gesetz 

verpflichtet.  

Die Finanzkontrolle prüft die Ordnungsmässigkeit in der Buchführung und 

Rechnungslegung, die Gesetzmässigkeit und die Einhaltung der Grunds-

ätze des Finanzhaushaltes. Sie legt ihr jährliches Prüfprogramm selbstän-

dig fest (Art. 39 Abs. 1 Finanzhaushaltsgesetz (FHG)). 

Die Organisation und Aufgaben der Finanzkontrolle sind im FHG Art. 38 ff  

geregelt.  

 

 

 

                                                        
1 wird durch Personalamt eingetragen 

Departement 

Finanzen 

Personalamt 
 
Regierungsgebäude 
9102 Herisau 
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Hauptaufgaben: 

Anteil an der Gesamtarbeitszeit  

in %: 

Prüfungsaufgaben (80 %): Diese werden nach einem mehrjährigen Prü-

fungsplan und dem Auftrag des/der Vorgesetzten bei den kantonalen Be-

hörden und Gerichten, der kantonalen Verwaltung, bei selbständigen An-

stalten des Kantons, weiterer Personen und Organisationen, denen die 

Erfüllung kantonaler Aufgaben übertragen ist vorgenommen.  

-Durchführen der Prüfung der Jahresrechnung, separater Rechnungen, 

der Verwendung von Krediten, der Einrichtung der gesetzmässigen Inter-

nen Kontrollsysteme und des Risikomanagements der Organisationsein-

heiten. 

-Durchführen von Systemprüfungen mit Einhaltung der Grundsätze des 

FHG, umfassend das Haushaltgleichgewicht, die Schuldenbegrenzung, die 

Sparsamkeit, die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit. 

-Durchführen vom Projektprüfungen, Prüfaufträgen des Kantonsrates oder 

der Finanzkommission, Sonderprüfungen auf Anfrage und Revisionsman-

date bei öffentlichen Institutionen. 

-Erstellen der Prüfungsberichte mit Empfehlungen zur Umsetzung von 

Massnahmen.  

-Die Aufgaben werden nach Absprache und Abstimmung mit dem Lei-

ter/der Leiterin Finanzkontrolle durchgeführt.  

Ausführungsaufgaben (10 %):  

-Selbständiges Durchführen von Revisionsmandaten. 

-Sicherstellen der ausreichenden Dokumentation über die Revision (Vor-

gehen, Methoden, Prüfprozesse, Qualitätssicherung, Checklisten, weitere 

Hilfsmittel). 

-Führen des Protokolls bei Koordinationssitzungen Finanzkommissi-

on/Finanzkontrolle. 

-Kontakt pflegen mit den Finanzkontrollen anderer Kantone. 

Weitere Aufgaben (10 %): 

-Mitarbeit beim Erarbeiten und Pflegen eines mehrjährigen Prüfungspla-

nes. 

-Mitarbeit bei der jährlichen Berichterstattung an den Kantonsrat über die 

Finanzkommission. 
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Entscheidungsbefugnisse / Kompetenzen: 

 Finanzielle keine 

 Sachliche Ist berechtigt, im Rahmen der Aufgabenerfüllung bei den zu prüfenden 

Stellen alle erforderlichen Auskünfte zu verlangen und in alle notwendigen 

Unterlagen und Systeme Einblick zu nehmen. 

 Personelle Mitsprache bei der Einsatzplanung und bei der Berichterstattung. Zeich-

nungsberechtigt für sämtliche Dokumente und Korrespondenzen, die im 

Rahmen der Aufgaben erforderlich sind. 

Voraussetzungen und fachliche Fähigkeiten: 

Erforderliche berufliche Grund- 

ausbildung 

Hochschulabschluss in Betriebswirtschaftslehre oder                    

Experte/Expertin für Rechnungslegung und Controlling, 

Ausbildung als dipl. Wirtschaftsprüfer/in  

Erforderliche Fachausbildung Mehrjährige Erfahrung im Treuhand- oder Rechnungswesen, in der Wirt-

schaftsprüfung 

Erforderliche Zulassung  als Revisor/Revisorin bei der eidg. Revisionsaufsichtsbehörde (RAB) 

Erforderliche sonstige Ausbil-

dung 

fundierte Anwenderkenntnisse (MS-Office, Visio, etc.) 

Persönlichkeit Verfügt über eine selbständige und zielorientierte Arbeitsweise sowie gut 

entwickelte kooperative und kommunikative Eigenschaften, absolute Dis-

kretion und Vertraulichkeit. 

Besondere Anforderungen Interesse an der öffentlichen Verwaltung, selbstkritische Denkweise sowie 

analytische, konzeptionelle und kreative Fähigkeiten. Hält sein Wissen 

über die zukünftige Entwicklung aktuell.  

Erforderliche Praxis 
o  1 - 2 Jahre n  3 - 5 Jahre o  mehr als 5 Jahre 

 
Besondere berufliche Erfahrung: 

 -Öffentliche Verwaltung, Treuhandwesen, Revision oder Führungsverant-

wortung im Finanz- und Rechnungswesen.   

Rahmenbedingungen zur Aufgabenerfüllung: 

Arbeitszeiten 
o  Häufige Abwei-

chungen 

o  Pikettdienst o  Pikett- und Wochen-

enddienst 

 
o  Pikett-, Wochenend- und o  Sonstige: 
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Nachtdienst 

Besondere psychische Belas-

tung: 

keine 

 

Stellenbeschreibung erstellt durch: sig. Stephan Meyer/Rudolf Ramsauer                           25.10.2013 

Eingesehen Mitarbeiter/in 

Datum: ..................................  Unterschrift Mitarbeiter/in:  ..........................................................  

Eingesehen  
Arbeitgeber/Delegierte/r 

Datum: ..................................  Visum Arbeitgeber/Delegierter: ............................................................   

Revidiert am: 

Datum: ..................................  Unterschrift Mitarbeiter/in:  ..........................................................  
 
 


